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zum
ersten Band der Oldenburgischen Gesetz-

sammlnng.

Z. N. Die nebenstehende Ziffer zeigt die Seiten¬
zahl an.

A.
Abbruch,  eigenwilliger von Gebäuden, ist unerlaubt,

I2Z.
Abgaben,  zehnt« und gutsherrliche, dürfen von den

Wichtigen nicht verweigert werden, 178.
Abwesend Erklärte,  das rechtliche VcrhLltniß

ihrer Erben wird, mit Eintritt des rsten
Octobers i8lg , nach der Verordnung vom
Zlstcn Octobcr 1740. beurthcilt, igr.

Accise,  in Oldenburg, ist wieder eingesührt, 95.
Accise - Sachen,  gehören zum Ressort der Cammer,

226.
Acten  der Notarien, Huissiers oder sonstiger zu ex-

ploitiren befugter Personen werden nicht wehe
cinrcgistrirt, 21. Heiraths - Acten  sind
zur gültigen Schliessung von Ehe» fernerhin
erforderlich, i8i.

Acten freiwilliger Gerichtsbarkeit  werden
vom Amte ausgenommen, rzi . Landgerichts-
Comxetenz dazu, ebendas.
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Administrations -Commission für die Gräflich
Bentinckschen  Güter , zrr.

AlimentationS -Pfiicht , zufolge besonderer Vor¬
schriften des französischen Rechte begonnene,
bleibt, nach Aushebung dieses Rechts selbst,
bestehen. Die des Vaters eines, unter dem
französischen Gesetz gebornen, unehelichen
Kindes tritt , mit den, isten Octvber 1814.,
rechtlich wirksam ein,  195.

Amt,  dessen Evmpetenz, rrg . szo. r ; r. Demselben
steht ein Amtmann vor, in der Stadt Ol¬
denburg der Spndiruü, 222.

Amtsaudit  0 r,  ist dem Amtmann beigevrdnet, 222.
Amtmann,  versucht die Sühne in allen Sachen nicht

erecutiver Natur und entscheidet in erster In¬
stanz bis zu 2; oe§ >, 228. auch über Policepü-
bertretungen, 2;o

Angabe,  zurückgebliebenen französischen Eigcnthums
im hiesigen Lande, 117. der Reciamations-
Gegenstände vom französischen Gouvernement
1L8. der Privatforderungen an ehemalige,
französische Angestellte im hiesigen Lande, 171.
ungestempeltes Papier dazu, r/o.

Anklagestand,  Versetzung in denselben, 49.
An wälde,  werden den Gerichtsfreicn-ecunclum wr-

nr>m zugeordnet, 84. ihre Ansprüche gegen
diese auf den Fall besserer Umstande, bleiben
Vorbehalten, 8;.

Anzeigen , Oldenburgische wöchentliche,  de¬
ren Herausgabe, izg.

Apellationen,  vom provisorisch beibehaltenen Tri¬
bunal zu Jever .sind bei der AxpellationSin-
stanz in Oldenburg anzubriugen, Z7.

ApPella ti vns i>1sta n z, provisorische,  sür Be¬
rufungen von Erkenntnissen des Tribunals zu
Oldenvurg, in Civil- und Correctivnel-Sa¬
chen, 48.

Archiv,  s . Landes- und Kirchen- Archiv.
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Arme/  bleiben , bei ertheiltem Creditrecht, auf den Fall
besserer Umstände wegen der Kosten gehalten»
85. sind frei) von Gtemxelkosten bey § xtr»c-
te» aus den Kirchenbüchern, rz7.

Ar in e n a n g c leg en he, ' ten,  der Aemter Vechta,
Cloppenburg und Wildesbausen - sind dem
Generaldirectorium des Armenwesenü unter¬
geben, i ; ; .

Armen recht,  Wiederherstellung desselben und Be¬
stimmung der Behörde , welche es ertheilt,
82. Erfordernisse dazu , 8; . Mißbrauch des¬
selben wird gestraft, 84.

Ar men wese » , Wiederherstellung der vormalige»
Einrichtung desselben, i ; ; . S . Generaldi-
rectorium des Armenwesens.

Arrest,  auf ausstehcnde Forderungen zur Sicherheit
der Steuerrückstände , 140. persönlicher
findet nach dem rsten Oktober 1814 nur nach
den Regeln des hergestellten Rechts statt,
202. auf unbciveglicheGüter  wird mit
dem isten Oktober 1814. sistirt. 202.

Auktion sverwalter,  deren Privilegium im franz.
Prvceß , 119.

Aufhebung  des französischen Rechts, 186. derEigen-
behörigkeit, roz.

Aufruf  der aus franz. Dienst desertirten Landesun-
terthanen zum activen Dienst , ig ; .

Aufsicht  über den ganzen Dienst, competirt der Re¬
gierung , 224.

Auslegung,  s . Interpretation.
Aus spielen , von Sachen durch Würfel oder Loose,

ist verboten,100.
Aussteuer,  s . Dotation.

B.

BaUnrechte,  s . Zwangs - und Bannrechte.
Bauwesen,  Landesherrliches und öffentliches, die

a 2
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Aufsicht darüber gehört zuin Ressort der Cam¬
mer , 227.

Bedingung , stillschweigende,  der Auslösung
nichr erfüllter Contracte im französischen Recht,
wird vermnthet bei Contraeten , welche , un¬
ter franz . Rechtsherrschast eiugegangen , nach
dem i . Oct . 1814 sortdauern , 199.

Befriedigungen,  von Zuschläaen aus der sranzö-
sischm Zeit , sind während des provisorischen
Zustandes verboten , 157.

Behörden , provisorisch bestätigte,  Gehor¬
sam gegen dieselben , z . 26. z?. defini¬
tiv mit dem r . Oct . 1814 eintreten¬
de  2i8 . untere  222 . obere  22 ; .

Pequartierungswesen  gehört zum Ressort der
Regierung , 226.

Berufung  auf Landesherrliche Begnadigung ist in
abgeurtheilten Crimmalfällen während der
provisorischen Zeit nachgelassen , 78.

Besitznahme , ( Wi eder - )  der Herzoglichen Lan¬
de , 1.

Beweismittel,  deren Zulässigkeit in allen Proces¬
sen wird vom i . Octobcr 1814 an nach wic-
derhcrgestelltem Recht berirthcilt , 20z.

Boote  oder Zöllen,  deren Landungsxläye auf der
Weser zur Nachtzeit , 152.

Boten - Post,  f . Landboten - Post.
Brandcasse,  Oldenburgische , ist wicderhergestellr,

ior . die Aussicht darüber gehört zum Res¬
sort der Cammer , 22s.

Branntweinbrennereien,  neue , deren Anle¬
gung im Jahr »814 ist verboten , 6z.

Brautschatz  s . Dotation.
Brüchen  wegen desraudirtcr Accise , 95. wegen Nacht-

schwärmereien , 98. wegen Ucbcrtretung der
Straßenpolicey , 162—67.

Brückengeld,  s . Weg - und Brückengeld.
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Vuchweisen in ööre,  vorläufiges Verbot der Aus¬
weisung, so wie des PlaggcnmLhens, 17z.

Bürgermeister,  provisorische, s. Maires.

C.
Cabinet,  Rccucs an dasselbe, rz6.
Cammer,  deren GcschLstskreis, 2r6. unmittelbar

untergeordnete Osffcialcn, 228.
Canzley,  s . Iustizcanzley.
Cassation,  Rechtsmittel in Civil- Cvrrcetionel- lind

Criminal-Sachen wird provisorisch durch Re¬
kurs an eine deutsche Juristenfacultat vertre¬
ten, 49. Beschränkung dieser Versendung
an eine FacultLt, 70. Fälle worin die Cas¬
sation Statt hat, 70. gegen Erkenntnisse der
Policepgerichte in erster Instanz und deren
Bestätigung durch das CorrectionSgericht, ss
wie gegen unbedingt bestätigte Erkenntnisse
tu der Appellationsinstanz, ist fle unzulässig,
69. 70. Verfahren dabei in Civilsachen,
u. f. in Correcbioncl- und Criminalsachen,
74. des Urtheilö gegen die Canzlei-RLthe
v. Berger und Finck, izo.

CassenSachen,  gehörew zum Ressvrt̂der Cammer,
227.

Cassinv 's bedürfen der Genehmigung der Jnspectio»
der Hähern Police!, yy.

Cathvlisch,  s . Commission der Römisch-Lathvlisch
Geistl- Angelegenheiten.

Cautienen,  von öffentlichen Beamten gezahlte in die
Amvrtisationscaffs zu Paris , s. Reelamatio-
nen.

Certificate  des Lebens und Wohlverhaltens-c. Ge¬
bühren dafür in der provisorischen Zeit, 177.

Civild  i enst,  s . Dienst.
Civilstandsacten  werden bis zur definitiven Re¬

organisation provisorisch beibehalten, 4r. —
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Gebühren für deren Ausfertigung , 176 . Vor¬
schriften wegen Ergänzung derselben , 180.

Civ ilsta n d s be a m te n ( provisorisch beibchaltene)
Obliegenheiten derselben bei Aufnahme der
Heirathsacte , 44 . 4 ; .

Classe , erste , des Stempelpap . 237 . zweite,  2Z8-
Clubb ' e dürfen , ebne Erlaubniß "der höhern Police !,

nicht errichtet werden , 99.
Cvllccteurs,  s . Lotterielvose.
Colonat - VerhLltnisse , sind wieder hergestellt,

roz . bleiben bei entlassenen Eigenbehörigcn in
Bestand , 106.

Commission der Römisch - Catholisch Geistli¬
chen Angelegenheiten , ist wieder hcrge-
stclit , zi . beschäftigt sich mit Kirchen - und
Schulsachen der Römisch -Cathvlischen Reli-
gionsverwaiidten , 234 . Militair - und
Regierungs - Commission  s . Militair
und Regierung.

Eompetenz,  Rechtswohlthat derselben , kommt bei
Erfüllung französischer Rcchtsverbindlichkeiten
nach dem 1. Oct . 1314 wieder zu rechtlicher
Anwendung , 199.

Concurs,  tritt , nach zuvor vergeblich versuchter Ab¬
wendung desselben , an die Stelle der mit
dem ersten October 1314 sistirten Arreste ans
unbewegliche Hüter , 20 ; .

Concursordnung,  neue , bestimmt den Ucbergang
der Fallitsachen und die Rangordnung der
Creditvren , 20Z.

Consens,  oberlicher , ist zum Abbruch von Gebäuden
erforderlich , 12z . desgleichen zu Privat-
Holzverkäusen , 52.

Consistorium,  dessen Cvmpctenz , 223.
Consulat, s. Handel.
Conventionsgeld  wird bei Steuerzahlungen aus

den Mmsterschen Aemtern angenommen , 18.
Lsurant,  s . Eours,
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Cvurs  des Oldenburgischen und Prcustischeu kleinen

Cvurants , ir ? . der Holländische » Gulden

und Bremer Groten in der Steuerzahlung,

44 . weitere Bestimmungen über den CourS

dsr Holländischen Gulden und des Conven-

tionSgelbeS , 59 . S . Tarif.

Creditiren,  der Wirthe und Krüger an sitzende

Gäste , ist verboten , 99.

Curia lien,  in Suppliken , fallen weg , 1; ? .

D.
Osei nie,  s . Zehntheil.

Declaration,  authentisch ^ , der Verordnung we¬
gen Aufhebung des Decrets vom 9 . Decemb.
rsn IH

Decret,  Kaiser !. Franz , vom 9 . Decemb . r8n,  ist

aufgehoben , 104 . Nachtrag zu dieser Ver¬

ordnung , no . in.

Defensor,  s - Vertheidiger.

Defraudationen,  in Zoll - Accise - und Weggelds¬

sachen , gehören zum Ressort der Cammer,

226 . werden , in so weit diese nicht durch

neuere Verordnungen abgcändert sind , nach

den vor der französischen Occupation bestan¬

denen Gesetzen und Gewohnheiten beurtheilk,

2i ; .
Deichinteresseilten , f. Interessenten.

Deichwesen , gehört zum Reffort der Cammer , 227-

Depvsita,  in die Amortisationscaffe versirte , werden
vom französischen Gouvernement reclamirt,

yr.
Depositenwesen bleibt bei den gerichtlichen Behör¬

den , 2Zl-

Depofittsn einer Schuld,  Vorschriften des wie-

dcrhergestcllten Rechts darüber dienen bei Er-

> fülluug einer Verbindlichkeit des französischen

Rechts zur Norm , 199.
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Deserteurs,,aus französischem Mlitairdienst, s. Auf¬

ruf.
Dienst , Aussicht darüber im ganzen Lande, gehört

zum Reffort der Regierung, 224.
Dkscivlinarstrafcn , erkennt die Negierung, 224.
Dispensation , zur Ehe mit der verstorbenen Frauen

Schwester, ist nicht erforderlich, rzz.
Do maine », deren Verwaltung gehört zum Ressort

der Cammer, 227.
Dotation , Verbindlichfeit dazu, richtet sich nach den

Gesetzen, unter denen die Ehe geschloffen ist,
195-

Droits äs - Iicce - sioii , s. Stcrbefallsgebühren, äs
xrekks s. Sporteln.

Duc d' Al den zu Brake, 148. sind wieder neu ge¬
schlagen, 179.

Düngerhaufen , in der Nähe der Stadt , werden
nicht gelitten, 167.

§.
Ehen , Bedingung der Gültigkeit der während der

provisorischen Verfassung geschlossenen, 48-44.
182- 84. mit der verstorbenen Frauen Schwe¬
ster, sind erlaubt, 154. '

Ehegatten, («ährend der Herrschaft des französi¬
schen Rechts vcrheiratdete),, rechtliche Beur¬
teilung ihrer persönlichen und Vermögens¬
verhältnisse, iy; . Vorschriften Hey Aufhe¬
bung der ehelichen Gütergemeinschaft und
Thcilung der Güter, 194.

Ehestiftungen,  bestimmen zunächst die rechtlichen
Vermögensverhältniffe der während der fran¬
zösischen Nechrshcrrschaft verheiratdeten Ehe¬
leute, 7.9g, Bedingungen der Errichtung
neuer und Abänderung vorhandener Ehcstif-
tungen vor dem lstenOctober 1814 19z. 194.
bei einer solchen Em'chtungj oder Abände-
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rung ist das französische Recht zu befolgen,
207.

Eigetzdehörigkeit , ist aufgehoben, 10,5. Entschä¬
digung des Gutsherrn dafür, 106.

Eigenthum,  zurückgebliebenes französisches im hiesi¬
gen Laude, nü , dessen Angabe, 117.

Eingaben bei den Landesbchörden, deren Form
158- 256. Schema dazu, iso.

Einnehmer Ober -) leisten ihre Zahlungen an die
provisorische Regierungs-Commission, z.

Einnehmer,  dürfen die erhobenen,Steuergcldcr nicht
verwechseln.und umsetzen, ly.

Einweisungen,  von Placken in der provisorischen
Zeit, sind verboten, 1x7. desgl. von Bnch-
«veitzeniriLSren, r?Z-

Cnregistremevt,  dessen vorläufige theilwcise Bei¬
behaltung, Modification und Aufhebung- 21
—26.

Erbfolge,  besondere in Lehn- und Fireicommißgä-
ter», Colonaten und geschlossenen Stellen,
tritt wieder ein,  107. wird nqch den Gese¬
tzen bcurtheilt, unter denen der Erbanfall
sich ereignet hat. 196.

Erbgewinn,  unbestimmter, ist nicht aufgehoben, m.
Erbpachtordnung,  Münstersche, findet auf entlas¬

sene Eigenbehörkgc Anwendung, ic-6.
Erkenntnisse,  während der französischen Rechte-

hcrrschaft gesprochene,' behalten executvrischs
Kraft, ZL.

Erlaub uißscheine,  für Fremde, sind nöthigenfaUS
vom Wikthe zu bewirke», rrS.

Epecutivnsver fahren,  durch den temporäre»
Iustizstillstand unterbrochenes, wird so, wie
cs liegen geblieben. gültig fortgesetzt, go.
gegen Steuerschuldner während der proviso¬
rischen Verfassung, 35- 90. izy.

Etploits,  s . Urkunden.
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Extra Posten , interimistische Verfügungen wegen de¬
ren Differenzen mit den Fuhrleuten , >,75.

F.
Fabriken,  Aufsicht darüber competirt der Regierung.

226.

Fährleute,  dürfen bei Viehseuchen kein einzuführen-
des Vieh oder rohe Häute übersetzen , 10.
kein Hornvieh ohne Paß auspassiren lassen,
irg.

Fallitsachen , deren Uebergang aus dem französi¬
schen Rcchtszustande in den wiederhergestell¬
ten wird durch die neue Concursordnung re-
gulirt , 20z.

Fideikommisse,  seit dem rsien October 1814 . zu
errichtende , muffen Landesherrlich genehmigt
werden , 103 . .

Form  der Eingaben an die LandesbehLrden , 1Z8. rz6.
Nachtrag zur desfälligen Verordnung , 160.

Formalitäten,  versäumte des französischen Rechts,
schaden nach dem istenOctvber I 8l 4 - i» der
Regel nicht , 198.

Forsten , Jagden und V e h n a n st alten,  deren
Verwaltung gehört zum Reffort der Cammer,
227 . privative Forsten s. Hölzungcn.

Fremden - Register,  117.
Friedensgerichte,  werden dem Tribunal zu Ol¬

denburg untergeordnet , rz.

Frist , zweojährige zur Iiigroffation der «bläßlichen
Renten , ist verlängert , za . zu Einlegung der
Berufung auf Landesherrliche Begnadigung,
78 . pcremtorische zur Angabe der Reclama-
tionen an das französische Gouvernement , r68.
170 zur Angabe der Privatschuiden ehema¬
liger Französischer Angestellter Hieselbst an
Landesnuterthanen Behuf der Reclamation
17 '-

Fristen,  zum Enregistrement sind , bey Strafe dop-
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pelter Zahlung, fernerhin beibehalten, rz.
in Rechtcsachen wird bei deren Berechnung
der Zeitraum vom igtenOctober i8>z. bis zum
izten Februar 1814 nicht gezählt, t8. im
provisorisch bcibebaltencn Caffationsversahren
7l - 74. 77- peremtvrilche des franzSsischen
Proreffes sind mit dem lsten October r8>4.
sistirt, 204. zu Einlegung, Einführung und
Rechtfertigung wider ein.vor dem istenOrt.
1814. gesprochenes Urtheil, 204. S - Noth-
fristen.

G.
Gassen,  deren Reinigung, l6g.
Gastwirthe,  dürfen keine Nachtschwärmereien ge?

statten, yg. dürfen sitzenden Gästen keine Ge¬
tränke crcditircn, 99.

Gast - Krug - und Schenkwirthschaften,  Ver¬
bot der Einrichtung neuer im Jahr iglg. 6z.

Gäste , sitzende, wie spät sie in Wirthshäusern sich
auihaiten dürfen, 98. sollen während des
Gottesdienstes nicht gelitten werden, 99.

Gebühren  für Vichpässe, n . anfgebobene und pro¬
visorisch beibchaltene des En>cgistrements, 22.
ZZ. der Anwälde für die Conclufloncn, 80.
bep executivischen Steuerbeitreibungen, 90.
142. für Insertionen in die wSchcntiichen An¬
zeigen, tzg. für Ausfertigungen von Civil-
standsacten rc. 177. für von den provisorischen
Bürgermeistern und Vögten ertheilte Pässe
ebendas, für den Hafenmeister zu Brake, igo.
für den. Oldenburgischcn Handels-Consul zu
Lübeck, wegen Visirung der Pässe und Schiffs-
rollen, 2n.

Gcburtsacte,  wegen Aufnahme derselben soll die
Taufe nicht Uttgebührlicherweise aufgeschvben
oder ganz unterlassen werden, 4g. hinsichtlich
der Versäumnisse bei Aufnahme derselben
find die Livilstandsrcgistcr zu berichtigen, 484.
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Gefälle , zehnt und gutsherrliche , dürfen von
den Pflichtigen nicht verweigert werden, 178.

Gefängnisse , Oberaufsicht darüber competirt der
Regierung , 226.

Gehaltöverl uste,  wegen Eintritt der französischen
Occupatio,, und „„berichtigte Rückstände aus
dieser Zeit , sind vom französischen Gouver¬
nement zu reclaniiren , 169.

Geldbußen,  s . Grcssicrs.
Gemeinheiten,  s . Marken.
Generaldirectoriu », des Armenwescns,

wird den Armenangelegenheiten der Aemtcr
Wildeshauscn - Vechta und Cloppenburg vor-
gesetzt, 15g. dessen Cvmpeten; , 245.

Gerichte  treten nicht von AmtSwcgei, auf die am
isten October 1814. anhängigen Rechtsstreite
ein , 202 . nehmen von Amtswegen die bei
der Gesetzveränderung in Untersuchung befan¬
genen Strafsachen auf , 205. freies  Ge¬
richt  s . Armenrccht. (S - Obcrappellatious-
gericht und Landgerichte) .

Gerichtsbarkeit,  willkührliche , gehört zur AmtL-
competenz, rzi . in Ehesachen, gehört zur
Cvmpetenz des Consistoriums, rzz . Gräflich
Bentiiickschc, provisorische Maaßregeln wegen
derselben, 247- 248. (S . Patrimonialgerichts¬
barkeit.)

Gerichtsstellung  eines Officialen erkennt die Ne¬
gierung , 224.

Gesetz , transitorisches  vom 2ZtenJulp 1814.
186—207.

Geschäfte,  deren Vertbeilung unter die Landesbe-
hörden , 218. (G . Rechtsgeschäfte) .

Geschäfts ta bellen,  werden von der Regierung
cinaezogen, 224.

Gesundheitspaß,  ist zur Einführung von Horn¬
vieh erforderlich, 8.

Gewatt , väterliche , s. väterliche Gewalt.
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Gewerbe, Aufsicht  darüber gehört zum Ressort der
Regierung, 226.

Gratifica ti 0nsgelder  der Recruten, 50. dielRi-
lirair-Commisstou entscheidet dcsfällige Strei¬
tigkeiten, ; r.

GreffierS,  erheben provisorisch die Enregistrements-
gebühren, 25. die Geldbußen, 79.

Grundherrliche  Rechte, Gefälle, Zehnten und Dien¬
ste, werden vorläußg wieder hergestellt und
aufrecht erhalten, 105.

Guts - und gehntherrn,  deren Rechte sind theils
ausgehoben, theils wieder hcrgesteiit, 105-
106. tbeilS suspendirt, 107. deren Entschä¬
digung, 106. Abstellung der Beschwerden
über die Verweigerung gutsherrlichcr Abga¬
ben, 177.

Guts - und Zehntpflicht  k ge  dürfen keine Steu¬
ern in den guts - und zehntderrlichen Gefäl¬
len kürzen, 178.

GutSherrliche Verhältnisse  sind vorläuffg wie¬
der hcrgestellt, 104. deren Eintragung im
Hppothekenbureau ist nicht weiter erforder¬
lich, IOZ.

H.
Hafen anstatt  zu Brake, ist wieder hergestellt, 179.
Hafengelder,  igo.
Hafenmeister  zu Brake, 146. dessen Gebühren, rgo.
Häsen  an der Oldenb. Weferküste, 14Z. 11. f.
Handel,  Aufsicht darüber gehört zum Ressort der

' Cammer, 227.
Handelsconsulat,  Oldenburgisches, kn England-

125. zu Lübeck, 210.
Handlungen,  verbotene, werden nach den zur Zeit

der Handlung geltenden Gesehen bcurtheilt,
205.

Hausbewohner  sind zur Anzeige der Aufnahme von
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Fremden und Stubendewvhnern verpflichtet,
118.

Hauser , deren Abbruch, s. Consens.
Hä »singen,  deren Reinigung, «62.
HLut  e von Hornvieh, rohe, dürfen bei Viehseuchen

nicht ein- und durchgesührt werden, 9.
Hazardspiele  sind verbeten, 100.
Hebungswesen , gehört rum Ressort der Cammer,

22Ü.

Heyrathsregister,  s. Tausregister.
Hohe its rechte,  deren Erhaltung gehört zum Res¬

sort der Regierung, 225.
Höhere Policei,  s . Police«.
Hölz ungen , privative,  Wiederherstellung aller

auf das willkührliche Hauen und Verlaufen
in denselben Bezug habenden Verordnun¬
gen, 52.

Hornvieh,  an der Seuche gestorbenes, darf nicht
abgeleLcrt werden, 7. besten Ein- und Durch¬
trift ohne Paß ist verboten, 7. 9. desgl. des¬
sen Ausführung ohne Ausfuhrpaß, 124.

Hvrnviehseuche  im Jahr isiz , 4- Maaßregeln da¬
wider, 5—IZ.

HoSpicen -Cvmmission  ist aufgelöst, -zz.
Huissiers  werden in Armensachen aus der Enregistre-

inenttcaffe bezahlt, 8;.
Hunde  sind bey Viehseuchen anzulegen, 7.
Hppothekenvrdnung , neue,  wird wegpn ver¬

säumter Formalitäten des französischen Rechts
bey de»Hypotheken das Erforderliche bestim¬
men, 198.

Hppothckenwesen,  provisorisches, in den Aemtern
Wildeshausen, Vechta und Cloppenburg, 172.

Z-
2 agdfrevel,  Verbot dagegen, z;.
Jever , Erbherrschaft,  die Administration derselben
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wird von Seite » Sr . Durchlaucht , de»

Herzogs,  übernommen , ; 5. Provisorische Ein¬
richtung der Verwaltung dass 37 . das transi-
torischc Gesetz vom izten Iuly i8lg . sinder
Anwendung auf die dortigen Rechtsverhält¬
nisse , 207.

Injurien klagen  der Bürgermeister und Vögte wi¬
der ihre Administrirten wegen der beim Ober-
gemeinderath angebrachten Beschwerden sind
von den Civilgerichten nicht anzunehmen , 18Z.

JnsertionSgebühren,  s . Gebühren.

Interdictionen,  gerichtlich angeordnete , bleiben bei
der Gesetzesvcränderung in Bestand , 192.

Interessenten,  des Schweiburger Movrdeichs , er¬
halten das Wcggeld , 120.

Interpretation,  Loctrinelle des französischen Rechts,
Bestimmungen für Fälle , wo sie nicht zu--
reicht,  20S.

öllen,  s . Boote.

udenschutz  gehört zum Reffort der Regierung , 226.

ustiz - Lanzlep,  deren Competenz , 22g . 2zi.

K.
Kanonen und Gewehre,  deren Abfeuerung von

Schiffen auf der Weser nach dem Strande
zu ist verboten , 149.

Kauf,  nach dem rsten Oct . 1814 . geschlossener , bricht
die vorher eingegangene Miethe , 200.

Kirchenarchiv,  die Aufsicht darüber liegt dem Con-
sistorium ob , 2ZZ.

Kirchenbücher,  Eptracte aus denselben werden an
Arme , auf ungestempeltem Papier ausgege¬
ben , iz7>

Kirchspiels vogt  ist Vorsteher seines Kirchspiels und
dem Amtmann untergeord , et , 222.

Klagen, (auf Injurien s. Injurienklagen ) auf Ali¬
mentation eines vor dem lste » Oktober 2814.
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ge'sohrnen unehelichen Kindes , sind nach die-

- sein Zcilpunct zulässig , 195. aus Nichtigkeit
der Ehe , Scheidung »der Trennung von
Tisch und Bett , werden seit dem r. Ort . <8 -4.
nach wiederhergestelltem Recht beurtheilt , 19z.
wegen verletzter proceffualifcher Forin während
der französischen Nechtsherrschast abgcwiesene,
sind als angebrachtcrmaßcn abgcwiesen zu be¬
trachten , iys.

Kreis,  EiNthrilung des Landes in solche, 21? u . f.
Kricgssicuer (ausserordentliche französische) für das

Jahr iZ -z . ausgeschriebene , werden , so weit
sie noch rückständig , nachgezahlt , 54. solle»
dem ganzen Lande zu gute kommen , ; 5.
(S . Aehntheil und Tafelgelder ) .

Krugwirt hschaft,  s . Gastwirthschast.
Krüge,  s . WirthShäuscr.
Krüger,  s . Gastwicthe.

L.
Land,  Lessen Wiederdesitznahme , i . dessen Emtbei-

lnng , 219 — 22.
Landboten - Post  ist wrederhergestcUt , g6. -
Landesar chiv,  die Aufsicht darüber gehört zum Res¬

sort der Regierung , 226.
Landesäconomie,  die Aufsicht ' darüber competirt

der Cammer , 227.
Land festen  sind von den an den Dnc d' Alben lie¬

genden Schiffen auszubringcn , 149.
Landgericht,  dessen Competenz , 229—z2-
Landungsplätze  der Boote auf der Weser zur Nacht¬

zeit , 152.
Landzoll , Vu tja ding er,  darf nicht umgangen

oder verweigert werben , 66.
Lchnwesen, >st wiederhcrgcstellt , 104 n . f.
Letztwill 1ge Verordnungen,  unter sranzüslscher

Rechtsherrschaft errichtete ; was zu deren
Rechts-
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Rechtsbeständigkeit nach dem l . October 1814.
erfordert wird , iy6 . 197.

Leuchtthurm  zu Wangeroge , Lesien Wiederherstel¬
lung , 212 .' 2lZ-

Lotter ieloose,  Verbot des Verkaufs und Bestra»
fung der Collectcurs , ng.

L 0 0 tscn  zu Burhav ? , Brake und Bleren , 14z u . f.
Luken,  s . Schisssluken.

M.
Mahlgänge,  s . Mühlen-

MaireS  bleiben unter dem Namen . " Bürgermel¬
fte r " provisorisch bei , 2 . ? 7.

Mairien,  vorläufige Maaßregel » wegen der Rechts¬
pflege in den von ihren Eantons abgerissenen,
>6.

Marken,  Zuschläge aus denselben dürfen während
der provisorischen Zeit nicht ertheilt werden,
i57.

Markalsachen,  Klagen darin dürfen , ohne Bewil¬
ligung des Obergemeinderaths , von den Ge¬
richten nicht angenommen werden , i ; g. blei¬
ben bis zur Reorganisation im gegenwärtigen
Zustande , r ; ? -

Matrosen,  wehrpflichtige , dürfen ohne Paß und Be¬
scheinigung des Vogts der Conimüne nicht in
Schiffsdknst genommen werden , i2y.

Mie .the , f. Kauf.
Miet - fuhrleute,  provisorische Bestimmung ihre-

Verhältnisses zu den Pferdepostmeistern , 17 ; .
Militair - Commission,  deren Competenz,

2 ; 5.

Mühlen  dürfen , ohne oberliche Bewilligung , weder
neu angelegt noch mit andern und mehreren
Mahlgängen versehen werden , 6r.

Münzsache»  gehören Zum Reffort der Cammer , 227«
b
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Münzsorten,  in denen die Steuern zu entrichten
sind, l8. Z4- 59. desgleichen die Stempelpa-
piergeldec, zo.

Musik,  in WirthshLusern, ist während der Gottes¬
dienstes verboten, 9-.

N.
N achstempelung,  246. 247.
Nachtrag zu den Verordnungen  wegen provi¬

sorischer, modificirter Beibehaltung des Fran¬
zösischen Stempelpapiers, 67. wegen Aufhe¬
bung des Decrets vom 9. December ign.
no . wegen der Schiffahrt auf dem Weser-
ftrom, lZi. über die Form der Eingaben bei
den Landesbehörden, »6o. zu den Bestimmun¬
gen wegen Reclamativnen an das Französische
Gouvernement, 171. zum transitorischen Ge¬
setz, 207.

Nachtschwärmereien  sind verboten, 96.
Näherrrcht  ist , mit einigen Ausnahmen, aufgeho¬

ben, 200.
Nießbrauch  des Vaters am Vermögen des nicht

emancipirten, das rgteIahr überschritten ha¬
benden Sohnes, lebt mit dem isten Öctober
1814 wieder auf, der der Mutter nimmt ein
Ende, 191.

Nothfristen,  versäumte wegen des mit dem izten
Oct. rglZ eingetretenen IustizstiAstandes, be¬
wirken keine Nichtigkeit des Verfahrens, Zo.
des Französischen Proeeffes, sind mit dem
isten October 1814 sistirt, 204.

O.
Oberappellatioosgericht , dessen Competenz,

229. 231.
Lbergemeinderath,  dessen Ernennung, Zweck

und Geschäftskreis, 59—61. dessen Erlaub-
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niß ist zur Anstellung gerichtlicher Klagen ln
Markalstreitigkeiten erforderlich, , zg.

Obervormundschaft samt  ist bei den Landgerich¬
ten, 2zr.

Obrigkeiten,  deren provisorische Bestätigung, >.z6.
deren Verhältnisse zur provisorische» Regie¬
rungs- Commission, 2.

Lfficialen,  der Regierung unmittelbar untergeord¬
nete, 226. der Cammer unmittelbar unter¬
geordnete, 228.

Oldenburgische Zeitung,  s . Zeitung.
Ordinairgefälle,  unter diesem Namen entrichtete

gutsherrliche Abgaben sind suspendirt, 107.

P.
Pässe  zur Austreibung von Hornvieh, io u. f. zur

Reise ins Ausland ertheilt der Jnspertor der
höhern Polizei, ;z. die Sorge für Msirung
der Reiseoässe liegt den Wirthen ob, n8.
Wehrpflichtige dürfen ohne Paß nicht zur
See gehen, 126u. f. Gebühren für die zu
einer Reise innerhalb Landes von der Orts-
polieei ertheilten, 177.

Patrimonialgerichtsbarkeit,  bleibt suspen¬
dirt, 107. 22g.

Pensionsver luste  wegen Eintritt der französischen
Occupatio», und unberichtigtc Rückstände aus
dieser Zeit sind vom französischen Gouverne¬
ment zu reclamiren, 169.

Pfandstücke  dürfen vom Gepfändeten bei Leibes-
und Strafe der Nichtigkeit nicht veräussert

i werten, 88. 8y. Der erecutive Verkauf der¬
selben ist öffentlich zu proclamiren» 89.

Pfändung  wegen rückständiger Steuern, 87. Ob¬
jecte derselben, 88- Verfahren, wenn der
Steuerschuldner nicht pfändbar  ist, iZ9.

Psandweigernng,  unbefugte, bei Steuerrückstäns
den in der provisorischen Zeit, 144.

b 2
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Pfeife,  brennende , ohn» Kapsel , 149-
Plagge » mähen  darf nur nach Nnivetsiing der Forst?

bedienten geschehen, 17; .

Police ! , höhere,  gehört zum Ressort der Regie¬
rung , 2r ; .

Pvliceistrafgewalt  steht dem Amtmann zu , rzo.
Policeiübertretungen  werken nach den vor der

französischen Occupation bestandenen Gesetzen
und Gewohnheiten benrtheilt , so weit solche
nicht speciell ahgeändert sind, 215.

Portofreiheit der gerichtlichen und Verwaltungs¬
behörden während des provisorischen Zustan¬
des , 9a . yg y5- in Angelegenheiten der Pri¬
vaten findet sie nicht Statt , 94.

Postamt  zu Oldenburg , ist sämmtlichen Postverwal-
tungen !m Lande vorgesetzt, zz.

Postmeister,  deren Streit, 'gleiten mit den Micths-
fuhrlcuten , s. Proceffe.

Postsachen  gehören zum Reffort der Cammer , 227.
Pvsttape  vom Een Februar i 8ic>- ist wieder herge-

stellt, ?S.
Postwesen,  Reorganisation desselben, ^ - Landdo-

tenpost ist wiederhergesteUt , z6.

Privatacte  sowohl vor , als nach dem Een October
i 8r ; abgeschlossene, brauchen seit der Ver¬
ordnung vom A Decemder igiZ . nicht einre»-
gistrirt zu wetten , 24.

Privilegium  der Aucti'vnsverwalter im franzöfischeu
Proceß , 119-

Processe,  am r . October 1814 anhängige , werde»
nur auf Ansuchen der Partheien fortgesetzt,
222 . ( zwischen den Pferdexostmeistern und
Miethsfuhrleuten . S . Miethsfuhrleute ) .

Proceß - Gang und Form  richtet sich, vom 1. Qct.
1814 an , nach den Vorschriften des wicder-
hergesteilten Rechts , 201.

Procureur,  dessen Amt in Criminalsachen , 75- 79-



Promulgationspatentdes Oldenburgischen Straf¬
gesetzbuchs, riz —»6.

Protokolle über Mobiliarverkäufc brauchen nicht ein-
registrirt zu werden, 2z.

Prüfung  der Candidaten zum öffentlichen Civildievst
gehört zum Ressort der Regierung, rr ; .

Pulver,  s . Schießpulver.

Q.
Quartier -Reglement,  s . Reglement.

R.
Recht , französisches,  dessen Aufhebung, Wieder¬

herstellung der alten Gesetze und Uebergang
aus einem Nechtszustande zum ander» , i86,

RechtsbestLndigkeit  der unter ftanzösischer Rechts-
Herrschaft errichteten, letztwilligen Verord¬
nungen und sonstigen Rechtsgeschäfte, iz6.
197- ly8°

Rechtsgeschäfte,  unter französischen Gesetzen enige-
gangene, werden in der Regel auch danach
beurtheilt, ly?. Mangel einer Förmlichkeit
des französischen Rechts schadet in der Rege!
nicht, iy8.

Rechtswittel (nach dem isten Lctoberi8l4 ergriffene),
deren Zulässigkeit wider ein unter französi¬
scher Rechtsherrschaft gesprochenes Urtheil wird
nach franz. Rechte beurtheilt, 20?. Fristen
zu deren Einlegung wider ein noch nicht rechts¬
kräftiges, vor dem isten October»814 gespro¬
chenes Urtheil, 204.

Rechtspflege,  provisorische Einrichtung derselben,
14—17- 47—50. Ly—80.

Rechtsverhältnisse,  unter französischer Rechtsherr-
schaft entstandene, wie solche nach dem isten
October 1314 beendigt werden, 200.

Reclamationen  gegen zu hohen Ansatz nach dem
für 1814 provisorisch beibehaltenen Steuer-
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fuß , 40 . 41 . der in die Amortisationscass«
zu Baris gezahlten Cautionen und verstrten
Deposit « , yl . aller Ansprüche diesiger Unter-
khanen , für welche das französische Gouver¬
nement gehalten ist , 168 - letztere sind bin¬
nen igtagigcr , peremtorischer Frist hkesclbsi
anzuzeben , 170 . ungestempeltes Papier zur
Angabe , 170 . Nachtrag wegen Angabe der
Privatfvrderungen , 171. weitere Bestimmun¬
gen , 208 — 10.

Recruten,  Streitigkeiten über Gratisicationsgelder
der im Jahr i8c>y von den respectiven Coms
münen des Hcrzogthums gestellten , 50.

RecurS  vom Obergemeinderath an die provisorische
Regierungscvmmission , 60 . wegen abgeschla¬
genen freien Gerichts , 8z . an das Cabinet,
2ZÜ.

Regierung,  deren Geschöftskreis , 224 . entscheidet
in zweifelhaften Fällen über die Anwendbar¬
keit des französischen ober hergestellten Rechts,
206 - erkennt Disciplinarstrafen , 224.

Regierungscommission,  provisorische , 2 . z.

Register  fremder Reisenden , sind von den Wirthei;
zu halten , 117.

Reglement  des Quartiers und der Beköstigung für
das Oldenburgische Militair , 64.

Reinigung  der Gassen und Häusingen in Olden¬
burg , iSi . Kehricht und anderer Unrakh
darf nur kurz vor der Reinigungszeit auf die
Gasse geschüttet werden , 164 . Dünger darf
nicht auf der Straße liegen bleiben , i6 >.
Steingruß , Schutt und Gasseiikoth muß in
Kumbwagen aus der Stadt geschafft werden,
i 46 . Düngerhaufen werden in der Nähe der

* Stadt nicht aclitten , 1S7.

Reisende,  unbekannte ohne Paß , sind von den Wir-
then der Ortspolicei zur Anzeige zu dringen,
n8.
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Repertorien  der Notarien und Huissiers , werde»
provisorisch von ihnen fortgesetzt, 24.

Ressort -Reglement  v . i ; . Sevt . 1814. 218.
Ressort -Streitigkeiten  entscheidet die Regierung,

22Z.
Retract,  s . Näherrecht.

S.
Sanctivn  des Oldenburgischen Strafgesetzbuchs , 21 ; .

Schema zu Eingaben bei den Landesbehörden , 160.

Schenken,  s . WirtMLuser.

Schenkwirthe,  s . Gastwirthe.
Schießpulver,  Vorsichtsmaßregeln , in Beziehung

auf dasselbe , für die im Hafen zu Brake lie¬
genden Schiffe , 149.

Schiffahrt,  die Aufsicht darüber gehört zum Reffort
der Cammer , 227. auf der Weser , 14; —; ; .

Schiffsluken,  deren Versiegelung , 149. Schlies¬
sung , 152.

Schiffs Verklarungen,  provisorische Behörde zu
deren Ausfertigung , 66.

Schleusen  in der Weser , Verbot die Schiffe daran
zu befestigen, izo.

Schulgelder,  Beitreibung der rückständigen durch
die Steuereinnehmer , 175.

Seuchen ( Vieh - ) s . Hornvieh.
Sporteln,  bei den französischen Gerichten — äroirs

äs xi-sKs — sind provisorisch beibehalten,
2 ; .

Stand , bürgerlicher,  s . Strafen.

Stempel freiheit,  der Armen bei Ertracten aus
den Kirchenbüchern, i ; ?- in Varelschen Rechts¬
sachen ist sie wieder hergesteilt, 243.

Stempelpapier  wird im Amt Wildeshausen und
der Erbherrschaft Jever eingeführt , 2Z7.
Wobei cs keines Stcmpelpapiers bedarf , 243-
Wcm die Kosten desselben obliegen , 24 ; .
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Stempelpapker - Verordnu 'ng , französische , wird
mit Modifikationen vorläufig beibrhalten,
29 —zr . 67 . Redaktion der älteren , unterm
26 . Sept . 1814 . 237 —47 . Cvntraventio » da¬
gegen , 246.

Sterbcfalls - Gebühren (äroit - cle ruecession )
find aufgehoben , 22.

Sterberegister,  s . Tauftegister.
Steuern  direkte , deren Abtrag , 17 . ; 6. französische

Grund - Personal - Mobiliar - Thüren - Fen¬
ster - und Patent - Steuern werden für das
Iabr 1814 provisorisch beibehalten , 39 . Re-
clamationen gcgey zu hohen Ansatz , 40 . Ver¬
fahren gegen die Restanten , 86 . das Bei¬
treibungsverfahren ist von den französischen
Formalitäten ausgenommen , yo . ( S . übri¬
gens Ariegestcuer , Pfändung und Münzsor -'
ten ).

Strafanstalten,  die Oberaufsicht darüber gehört
zum Ressort der Regierung , 226.

Strafen,  vor dem 1. Oktober 1814 ausgesprochene,
sind nach dieser Zeit in ihren rechtlichen Fol¬
gen auf den bürgerlichen Stand nach dem
neuen Strafgesetzbuch zu beuctheilen , 216.
der Contraventionen gegen die Stempelpa-
pierverordnung , 246.

Strafgesetzbuch,  neues für die Olden burgischen
Lande , tritt mit dem «.. Oktober 1814 in
Kraft , 189 . gelindere Strafen deffrlben wer¬
den auf Streitfälle aus der französischen Zeit
angewandt , 20 ; . dessen Verkündigung , 213.

Strafgesetze,  französische und ältere , sind aufgeho¬
ben,  2lZ.

Strafsachen,  bei der Gesetzesverändcrung in Unter¬
suchung befindliche , nach welchen Gesetzen sie
zu beurtheilen sind , 205 . Bestimmung der
Kompetenz darin , 230 — ; : .

Slltcumdenzgclder,  in Eassationssällen , sind pro¬
visorisch beibehalten , 75.
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Substitutionen,  fidcicommiffarische , neu zuller-
richtende , bedürfen Landesherrllcher Geneh¬
migung , io ? .

ühneversuch  geschieht vor dem Amte , 228.

11SPension  der Zwangs - und Bannrechte , der
Patrimonialgerichtsbarkeit und der .svgcnann-
ten OrdinairgefäUe , 107.

Tabellen,  s . EeschLftstabellen.

Tafelgelder,  ns . Nachfordcrung und Verwen¬
dung der rückständigen , ikz.

Tanz,  in Wirthshäusern während des Gottesdienstes,
ist verboten , yy.

Tarif  zu Berechnung der Francs und Centimen aus
die Landesmünze bei Steuerzahlungen , 19.
Erweiterungen und Abänderungen dieses Ta¬
rifs , 3 t - 217-

Taufe,  neugeborner Kinder soll wegen Aufnahme der
Geburtsorte weder unterlassen noch ungebühr¬
lich verschoben werden , 43-

Tauf - Heiraths - und St erbe - Register,  die
Aufsicht darüber competirt dem Lonsistorium,
2Z3.

Taxe,  provisorische des nach der SummengrSße zu
nehmende » Stempclpapiers , 31 . des Weg-
und Brückengeldes beim blauen Hause und
zu Wardenburg , ir .6  des Weggeldes am
Schweiburger Movrdeich , rZi . der Gebüh¬
ren für Ausfertigungen von Civilstandsacten,
I7Ü.

Testamente,  s . letztwillige Verordnungen.

Todesstrafe,  bevor sie vom Tribunal erkannt wird,
soll an die provisorische Regigrnngscommis-
sion berichtet werden , 78-

Transitorisches Gesetz,  vom 23 . Juli ) 1814 . 186-
208 . tS . Recht ) .

Tribunal,  zu Oldenburg , 14 — 17. dessen Eompe-
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tenz während der provisorischen Zeit in Ci¬
vil - Cvrrectionel - und Criminalsachen , 15«
16 . weitere Modifikationen , 47 . 48 . es tbeilt
sich in zwei Cammcrn , 47 . tritt bei Crimi¬
nalsachen in die Dienstobliegenheiten der An¬
klagecammer und Lriminalgerichtshöfe ein,
48 . weitere Bestimmungen hinsichtlich der
Gerichtspflege des Tribunals , 69 —so.

u.
Uebergang  vom französischen Rechtszustande in den

wiederhcrgestellten , i86, ( S . Recht ) . Grund¬
satz dafür , '189.

Urkunden,  vor dem r ; . Oktober I8 ! Z. existent ge¬
nadene der Gerichte , Notarien und Huis-
sicrs , müssen einregistrirt sepn , 24 . ( der frei¬
willigen Gerichtsbarkeit , s. Akten ) .

urtheile tin Civilsachen)  werden nach dem isten
Oktober r8l4 in allen Fällen nur auf Ansu¬
chen der Betheiligtcn vollstreckt,  202 . wäh¬
rend der französischen Okkupation gesproche¬
ne , haben executorische Kraft , ; 8.

Usucapion,  deren Mangel schadet nicht bei einer
vor dem i . Oktober 1814 vollendeten Eigen¬
thumserwerbung , 2oi.

V.
Väterliche Gewalt  tritt mit dem isten Oktober

1814 nach den Bestimmungen des wieder her-
gestellten Rechts ein , iyr.

Dsräussernngen  einzelner Pertinenzien von Land¬
gütern und Stellen ohne oberlichcn Consens
sind null , 46 . von Pfandstücken durch den
Gepfändeten sind null und bei Leibesstrass
pcrboten , 88 . 89 . von Lehen und Fideicom-
mißgütcrn , Cotonatsn und geschloffenen Stel¬
len oder einzelnen Pertinenzien derselben , in
Folge Dekrets vom 9ten Dccembcr i8 »i unter
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französischer Rechtsherrschast ritulo vneroso
vvrgenommene , sind gültig , - os.

Verbindlichkeiten,  unter französischer Rechtsherr¬
schaft übernommene und , nach deren Aushe¬
bung , fortdauernde , wio sie beurtheilt wer¬
den , '199. Wirkung des Verzugs bei ihnen,
ebendaselbst.

Verbrechen und Vergehen,  vor dem isten Octob.
1814 verübte , nach welchen Gesehen sie nach
diesem Zeltpunct bestraft werden , 205.

Dergantunge - undBerheurungsprotoeolle
sind für epecutorisch zu erklären , 119.

Vergehen , s. Verbrechen.

Verjährungen,  mit dem isten Oktober 1814 noch
nicht abgelaufene , werden unter gewissen
Modifikationen nach dem wiederhergestellten
Rechte beurtheilt , 2k>i . die kürzere Verjäh¬
rungsfrist des Oldenburglschen Strafgesetz¬
buchs kommt dem Beschuldigten zu Statten,
Sl6.

Verkauf,  s . VerLufferungen (executivischer,
s. Pfandstücke ) .

Verklarungen,  Behörde zu deren Aufnahme , 66.
Verkündigung  des Oldenburglschen Strafgesetz¬

buchs , 2IZ.
Vermessungssachen gehören zum Reffort der Cam¬

mer , 227.
Verpfändungen , Vererbungen , Verpach¬

tungen geschlossener oder keine freie Dis¬
position leidender Güter . S . Veräufferun-
gen.

Versiegelung,  von Schiffsluken , 149.
Derspielen,  s . AuSsplclen.
Dertheidiger  eines Angeklagten ; das Erforderniß

der Beiordnung desselben nach französischem
Proccß ist vorläufig beibehalten , 49 . wird in
Criminalsachen ex okllclo cvnstituirt , 77.
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Vertheilung  der Geschäfte unter die Landesbehär-
den,2rs.

Verzug,  s . Verbindlichkeiten . i
Vieh,  s . Hornvieh.

Viehmärkte,  Vorschriften in Beziehung aus solche
wegen auegcbrochener Hornviehseuche , 12.

Visiren,  der Biebpässe geschieht an jedem Commüne-
Hauptorte und umsonst , n . der Documente,
nach franz . Recht , fällt weg , 67 der Reise¬
pässe ist von den Wirthen zu bewirken , 118.

, der Pässe innerhalb Landes geschieht unent¬
geltlich , l ?7

Visitation  aller kandesbehörden geschieht durch die
Regierung , 224.

Volljährigkeit  tritt , vom rsten October 1814 . an,
mit vollendetem sgsten Jahre ein , iyr.

Vormünder,  bestellte , bleiben nach der Gesetzesver-
Znderung vorläusig bei , rgr . sind seit dieser
Zeit an die Vorschriften des wicderhergestcll»
len Rechts gebunden , 192.

W.
Maaren und Effecten,  deren Ankauf von der Be¬

satzung oder den Passagieren eines Schiffs,
ohne Erlaubniß des Schiffscapitains , ist ver¬
boten , 148.

WScht sch iss aus der Weser , i ; i.
Wallmeister  zu Oldenburg , dessen Anstellung , 6r.

Wezbau gehört zum Reffort der Cammer , 227.
Weggeld  zu Loiermoor , 81 . am Schweiburger Moor¬

deich nebst Tarif , 120 . 121 . am sogenannten
Herrenwege in der Schweiburg , 151 - am
Rasteder Wege , ig6 . am Seefelder Auffen-
deich , 178 . zu Viebeck , - n . zu Moorburg,
slg.

Weggeldssachen  gehören zum Ressort der Cammer,
srü.
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Weg - und Brückengeld beim blauen Hause und zu'
Wardenburg, uz . Taxe desselben, n6 . zu
Edewecht, izL.

Wehrpflichtige,  hiesige und benachbarte, dürfen
ohne obrigkeitlichen Paß nicht zur See ge¬
hen, 127u. f. aus franzäflschcm Dienst de-
sertirte, werden zum hiesigen activen Dienst
aufgerufen, iz; .

Weser,  Schiffahrt auf derselben, 14zu. f.
Wiederherstellung  der früheren Verordnungen

wegen Bewirthschaftung der Privatfvrstcn,
52. der vormaligen Einrichtung des Armen-
wesens, igg. der vor der französischen Oc¬
cupatio»bestandenen Gesetze, i86. des Leucht-
thurms auf der Insel Wangeroge, 212»

Wirt he,  s . Gastwirthe.
Wirthshäuser  müssen Abends um ro r<?üx. n Uhr

geschlossen sepn, 97. während des Gottes¬
dienstes darf in denselben nicht getanzt und
Musik gemacht werden, 99.

Wirthschaftsgebäude,  Verbot des eigenwilligen
Abbruchs derselben, 12z.

Wochenblatt,  S . Anzeigen.
Wohnhäuser,  Verbot des eigenwilligen Abbruchs,

I2Z.

Z.
Zahlung,  perstnliche Fähigkeit zur Leistung und An¬

nahme, Wirkung im Falle mehrerer Schul¬
den, und Beweis derselben werden bei Rechts¬
verhältnissen, welche vor dem r. October
1814 entstanden sind, nach diesem Zeitpunkt
unter das wiederhergestetlte Recht sudsumirt,
199.

Zehnt - und Gutsherrn,  s . Gutsherrn.
Zehnttheil,  beim Enregistrement und Stempelpa¬

pier überher pcrcipirter, ist «bgefchafft, 22.
30.
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Zeitung / Oldenburg !sche, rgg.
Jerstückungen  von Landgütern(s. Veräusserungen)

können vom Gutsherrn in gewissen Fällen an»
gefochten werden, wenn sie gleich unter der
Herrschaft des Decretö vom yten Decembcr
i8n . geschehen sind, m.

Zeugen , in Annensachen vernommene, werden aus
der Enregistrementscasse bezahlt, 8Z.

Zoll zu Delmenhorst, ist wieder eingesetzt, yr. But-
jadinger Landzvll ist unweigerlich zu entrich¬
ten, 66.

Zolldefraudationen , s. Defraudationen.
Zoll -Einnehmer und Pächter  dürfen kein Horn¬

vieh ohne Paß ausvassiren lasse», 124.
Zollsachen  gehören zum Ressort der Cammer, 226.
Zwangs-  und Ba nur echte  bleiben suspendirt,

107.
Zweifel  über die Anwendbarkeit des französischen

oder wiederhergesiellten Rechts werden in al¬
len concreten Fällen von der Regierung ent¬
schieden, 206.

Zweifelhafte Puncte  des französischen Rechts;
auf welche Weise sie nach demi. Ort. izig.
zur Anwendung gebracht werden, 206.
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